
Sitzung des Betriebsausschusses Eigenbetrieb Abwasser am 04.10.2022 
- Schnellmeldung nach Sitzung - 

 

A: Öffentliche Sitzung: 

 
TOP 3 

Jahresabschluss zum 31.12.2021 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung der Stadt Emmendingen 

0114/22 

  Bemerkung 

Beschlussvorschlag: 

Aufgrund der §§ 9 und 16 Eigenbetriebsgesetz und § 12 der Ei-
genbetriebsverordnung beschließt der Stadtrat der Stadt Em-

mendingen am __________: 
          

1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 wird gemäß § 16 Abs. 3 

Satz 2 Eigenbetriebsgesetz 
     in nachfolgender Form festgestellt:     

1.1.    Bilanzsumme   17.795.299,14 €   

1.1.1. Aktivseite       
  Anlagevermögen   15.652.655,77 €   

  Umlaufvermögen   2.142.643,37 €   

1.1.2. Passivseite       

  Eigenkapital   1.332.495,36 €   

  Empfangene Ertragszuschüsse 7.076.004,36 €   
  Rückstellungen   1.956.368,59 €   

  Verbindlichkeiten   7.430.430,83 €   

1.2.    Jahresgewinn   170.660,30 €   
1.2.1. Erträge   4.177.266,59 €   

1.2.2. Aufwendungen   4.006.606,29 €   

Abstimmungsergebnis: 

 

SB Ja Nein Eh 

7 7 0 0 
 

ungeändert beschlossen 



          

2. Der Jahresgewinn wird auf neue Rech-
nung vorgetragen.     

          

3. Die Betriebsleitung wird für das Wirtschaftsjahr 2021 entlastet.   
          

          

          

Der Betriebsausschuss hat in seiner Sitzung am ___________ den 

Jahresabschluss 2021 vorberaten und empfahl die oben aufgeführ-
te Beschlussfassung. 

          
Vorsitzender des  Kaufmännischer Technischer    

Betriebsausschusses Betriebsleiter Betriebsleiter   

          

          

Stefan Schlatterer Christian Beierer Christian Menzer   
Oberbürgermeister       

 

 
 

 
 

TOP 4 

Betriebsabrechnung für die zentrale Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung für das Jahr 
2021 

0115/22 

  Bemerkung 

Beschlussempfehlung: 

 
Der Stadtrat stimmt der Betriebsabrechnung für die zentrale 
Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung für das Jahr 2021 

zu.  
 

Abstimmungsergebnis: 

 

SB Ja Nein Eh 

7 7 0 0 
 

ungeändert beschlossen 



 
TOP 5 

Bericht zum aktuellen Geschäftsverlauf 

 

  Bemerkung 
  Kenntnis genommen 

 
 

TOP 6 

Änderung der Betriebssatzung des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung wegen Umstellung des 
Rechnungswesens auf kommunale Doppik 

0118/22 

  Bemerkung 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Stadtrat beschließt die in der Anlage enthaltene Satzung zur 
Änderung der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Abwasser-

beseitigung der Stadt Emmendingen vom 26.11.2019.“ 

 
 

Abstimmungsergebnis: 
 

SB Ja Nein Eh 

7 7 0 0 
 

ungeändert beschlossen 

 
 

TOP 7 

Haushaltssatzung 2023 mit Haushaltsplan 

0071/22 

  Bemerkung 

Beschlussvorschlag: 

Der Gemeinderat beschließt 

a. auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung von Baden-
Württemberg  

die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 
unter Berücksichtigung der Änderungsliste 

b. den Stellenplan der Stadt Emmendingen für das Jahr 2023 

c. die Finanzplanung für die Jahre bis 2026 
d. den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung für 

Abstimmungsergebnis zum 
Wirtschaftsplan des Eigenbe-

triebes: 
 

SB Ja Nein Eh 

7 7 0 0 
 

ungeändert beschlossen 



das Jahr 2023 

e. die Haushaltssatzung der Städt. Wohlfahrts- u. Geschwister Link-
Stiftung für 2023 

 

 

 
 

TOP 8 

Gebührenkalkulation 2023 für die zentrale Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung 

0117/22 

  Bemerkung 

Beschlussvorschlag: 

1. Der Stadtrat stimmt der Neukalkulation der Schmutz- und Nieder-

schlagswassergebühr für 2023 vom 13. September 2022 zu, ein-
schließlich aller darin auf Seite 2 enthaltenen Einzelbeschlüsse. 

Die in der Kalkulation berechneten Abwassergebühren betragen 
damit ab dem 01.01.2023 für Schmutzwasser 1,89 €/m³ und für 
Niederschlagswasser 0,27 €/m². 

 
2. Der Stadtrat beschließt die in der Anlage enthaltene Satzung zur 

Änderung der Satzung über die Öffentliche Abwasserbeseitigung 
(Abwassersatzung – AbwS) der Stadt Emmendingen vom 
27.06.2017. 

 
 

Abstimmungsergebnis: 
 

SB Ja Nein Eh 

7 7 0 0 
 

ungeändert beschlossen 

 
 

 
 
 

 
 
 


	Zu

